
Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretu ng am 27.04.2017 
 
Von 23 Mitgliedern waren 22 anwesend. 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die verschiedenen Varianten bei der 

Wasserversorgung Unterbernhards 
 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: Die zukünftige Wasserversorgung Unterbernhards soll mit der 
Variante Ib (Wasserversorgung Eckweisbach, Tiefbrunnen Unterbernhards bleibt bestehen, Lösch-
wasserzisterne, Bau eines Hochbehälters) zu geschätzten vorläufigen Kosten von 620.000 € si-
chergestellt werden. 
 
Die rechtmäßige Zuständigkeit der Wasserversorgung des Michaelshofs muss noch geklärt wer-
den. Der Gemeindevorstand wird diesbezüglich beauftragt.  
 
Abstimmung: 22:0:0 
 
 
 
2. Beratung und Beschlussfassung über die neue Verwaltungskostensatzung 

der Marktgemeinde Hilders 
 
Beschluss 1: 
 
Antrag der CDU-Fraktion: Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskosten-
satzung mit der Beibehaltung der alten Gebührensätze für die Punkte 3, 4 und 5. Im § 8, Abs. 1; 
die Ziffer 20 ist zudem aus dem Satzungsentwurf herauszunehmen. 
 
Abstimmung: 9:12:1 
 
 
Beschluss 2: 
 
Gemeinsamer Antrag der CWE-Fraktion und der OBH-Fraktion: Die Gemeindevertretung be-
schließt die vorgelegte Verwaltungskostensatzung in der ursprünglich eingebrachten Form. 
 
Abstimmung: 12:9:1 
 
Anmerkung: 
Die Satzung ist Bestandteil dieser Niederschrift und als Anlage beigefügt. 
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3. Beratung und Beschlussfassung über die Neugestaltung des Internetauf-
trittes der Marktgemeinde Hilders (hilders.de / hilders-news.de) 
 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, 12.000 € für die Erstellung einer neuen Homepage bereit zu 
stellen. 
 
Die Mittel sind als überplanmäßige Ausgabe bei HH-Stelle 11150.68610000 zu veranschlagen. 
 
Abstimmung: 22:0:0 
 
 
 
4. Beratung und Beschlussfassung über die außerplanmäßige Mittelbereit-

stellung für Sparraten eines Bausparvertrages 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, für das Haushaltsjahr 2017 bei HH-Stelle 61210.15070100S 
außerplanmäßig € 42.000,00 für Sparraten eines Bausparvertrages bereit zu stellen. Eine Teilde-
ckung ist durch Einsparungen bei HH-Stelle 61210.42073160S = € 25.000,00 vorhanden, da die 
vorgesehenen Tilgungen nicht zu leisten sind. 
 
Abstimmung: 22:0:0 
 
 
 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung von Haushaltsresten 

des Ergebnishaushaltes 2016 nach 2017 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, für das Haushaltsjahr 2016 folgende Haushaltsreste des Er-
gebnishaushaltes nach 2017 zu übertragen: 
 
51110.67790000: 19.435,53€ 
53810.61651000: 30.000,00€ 
54110.61650300: 12.960,22€ 
54110.61650400:   3.661,66€ 
57310.61610000: 34.134,02€ 
 
Abstimmung: 20:0:2 
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6. Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise beim 
Wegebauprogramm 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, nach den Förderrichtlinien zur Antragfrist 30.06.2017 die Stra-
ßen 1,2 und 3 nach der Prioritätenliste als Paket zur Förderung einzureichen. 
Alle oben genannten Wege sind im Zuge der Maßnahme auf 3,5 m zu verbreitern. 
Die Mittel werden im Haushalt 2017 und 2018 außerplanmäßig bereitgestellt. 
 
Abstimmung: 22:0:0 
 
 
 
7. Kenntnisnahme Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2017 

 
 
 
8. Beratung und Beschlussfassung über den Prüfauftrag der CWE Fraktion 

bzgl. der Errichtung eines Kunstrasenplatzes 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders wird damit 
beauftragt, zu prüfen, ob die Errichtung eines Kunstrasenplatzes inklusive Einzäunung der gesam-
ten Kreissportanlage in Hilders, An der Aue, (vorhandener Rasenplatz unterhalb des DM-Marktes) 
machbar ist. Es ist weiterhin zu prüfen, inwieweit die vereinseigene Flutlichtanlage des TSV Hil-
ders hierbei nutzbar ist. Dabei sind sowohl der Vorstand des TSV1919 Hilders e.V. als auch die 
Schulleitungen in Hilders einzubeziehen. Es ist zu prüfen, inwiefern der Kreis, sowohl als Schulträ-
ger, wie auch mit Mitteln des Kreisausgleichstocks an der Finanzierung beteiligt werden kann. Wei-
tere Zuschussmöglichkeiten des Landes Hessen, von Sportbünden etc. bzw. durch Bundespro-
gramme sind ebenso abzuklären. Eine Kostenbeteiligung der sonstigen Platznutzer im Rahmen 
des Üblichen ist dabei mit zu bewerten. In der Machbarkeitsstudie ist eine Gegenüberstellung der 
laufenden Kosten der beiden Varianten eines Kunstrasenplatzes und eines Naturrasenplatzes auf-
zunehmen. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist über den Ausschuss für Soziales, Kultur und 
Sport der Gemeindevertretung bis zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause zuzuleiten. 
 
Abstimmung: 12:9:1 
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9. Beratung und Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der OBH 
und CWE Fraktionen auf Durchführung einer Informationsveranstaltung 
zum Thema "Wiederkehrende Straßenbeiträge" 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird damit beauftragt, zu dem Thema 
„Wiederkehrende Straßenbeiträge nach § 11a des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abga-
ben (KAG)“ eine Informationsveranstaltung für interessierte Mandatsträger in der Gemeindevertre-
tung und den Ortsbeiräten zu organisieren. Diese Veranstaltung sollte im dritten Quartal des Jah-
res 2017 stattfinden. Darüber hinaus wird der Gemeindevorstand damit beauftragt, in Erfahrung zu 
bringen, ob die Stadt Tann und die Gemeinde Ehrenberg sich an dieser Veranstaltung beteiligen 
wollen. 
 
Abstimmung: 16:0:6 
 
 
 
10. Beratung und Beschlussfassung über den Prüfauftrag der CWE Fraktion be-

züglich der Veränderungen im Baurecht nach der beabsichtigten Novellie-
rung des Baugesetzbuches insbesondere bei der Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird damit beauftragt zu prüfen, in-
wieweit sich im Hinblick auf die voraussichtlich im Mai 2017 in Kraft tretende Novellierung des Bau-
gesetzbuches (BauGB) die Voraussetzungen zur Ausweitung von Baugebieten mit Flächen kleiner 
10.000 m² durch die Gemeinde verändern. Insbesondere hinsichtlich des dort eingefügten  § 13b 
zur „Einbeziehung  von Außengebietsflächen in das beschleunigte Verfahren“. Diese Prüfung soll 
sich dabei konkret und beispielhaft mit dem vom Ortsbeirat Brand eingereichten Vorschlag zur 
Ausweisung eines Baugebietes „Reulbachswiesen II“ befassen. Das Ergebnis ist über den Aus-
schuss für Infrastruktur und Wirtschaft der Gemeindevertretung  bis zu ihrer ersten Sitzung nach 
der Sommerpause  zuzuleiten. 
 
Abstimmung: 15:0:7 
 
 
 
11. Informationen des Gemeindevorstandes 

 
 
 
12. Anfragen 

 
 
 
Vorsitzender Schriftführer 
 
Mathias Dickhut Alexander Schmitt 
Vorsitzender  
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Verwaltungskostensatzung 
 
Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders hat in ihrer Sitzung am 27. April 2017  diese 
Satzung über das Erheben von Verwaltungskosten beschlossen, die auf folgende Rechtsgrund-
lagen gestützt wird: 
 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetzes vom  
15.09.2016 (GVBl. S. 167), 
 
§§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über  Kommunale Abgaben (HessKAG) in 
der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. I 2013, 134), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618)  
 
in Verbindung mit § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hessischen Verwaltungskostenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622). 
 
 

§ 1 
Kostenpflichtige Amtshandlungen 

 
(1)  Die Marktgemeinde Hilders erhebt aufgrund dieser Satzung für einzelne Amtshandlungen oder 
sonstige Verwaltungstätigkeiten in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung o-
der überwiegend im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen). 
Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer Amtshandlung oder sonstigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag oder ein Widerspruch zurückgenommen, abgelehnt oder zurückge-
wiesen, oder die Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird. 
 
(2)  Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, auch gemeindlicher, Rechtsvor-
schriften erhoben werden, bleiben von dieser Satzung unberührt. 
 
(3)  Für Amtshandlungen in Auftrags- und Weisungsangelegenheiten gelten die Vorschriften des 
Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des Verwaltungskostengesetzes des Bundes oder die je-
weiligen fachgesetzlichen Vorgaben. 
 
 

§ 2 
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

 
Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die folgenden Bestimmungen 
des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden: 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser 
Vorschrift auch diese Satzung  zu verstehen ist, 
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§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Maßgabe, dass unter einer Ver-
waltungskostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung  zu verstehen ist, 

§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, Pauschgebühren), § 7 (Sachliche Kos-
tenfreiheit) und § 9 (Auslagen). 

 
 

§ 3 
Kostenschuldner 

 
(1)  Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

1. wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit der Marktgemeinde Hilders ver-
anlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird, 

2. wer die Kosten durch eine vor der zuständigen Gemeindebehörde abgegebene oder ihr mit-
geteilten Erklärung übernommen hat, 

3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2)  Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Kostengläubiger 

 
Kostengläubigerin ist die Marktgemeinde Hilders. 

 
 

§ 5 
Entstehen der Kostenschuld 

 
(1)  Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Markt-
gemeinde Hilders, im Übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. 
 
(2)  Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 
Betrages. 
 
 

§ 6 
Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung 

 
(1)  Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, die auch mündlich  
ergehen kann, fällig, wenn nicht die Marktgemeinde Hilders einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
 
(2)  Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenentscheidung kann zusammen mit 
der Sachentscheidung ergehen. Wird sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestäti-
gen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die Rechtsgrundlage für die 
Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung anzugeben. 
 
(3)  Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf Antrag vorzunehmen ist, kann 
von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses oder von einer angemessenen  
Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig gemacht wer-
den. 
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§ 7 
Billigkeitsregelung 

 
Die Marktgemeinde Hilders kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies 
mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billig-
keitsgründen geboten erscheint. 
 
 

§ 8 
Gebührentatbestände 

(1)  Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden folgende Gebühren erho-
ben: 
 

 
Nr. 

 
Gegenstand 

 
EUR 

1 Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen 

einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei, soweit sie nicht 
aus Registern und Dateien erteilt werden 

Nach Zeitauf-
wand, s. Abs. 2  

2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, 
Datenträger usw.  

5,00 
 
 

2a wie Nr. 2., wenn ein Bediensteter die Einsichtnahme dauernd 
beaufsichtigen muss 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2 
2b Zuschlag zu Nr. 2 für das Versenden von Akten, auch von Buß-

geldakten außerhalb eines Bußgeldverfahrens, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

 
 

10,00 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 ist auf die Gebührennummern 1 bis 2 b nicht anzuwenden. 

 

3 Beglaubigung von Unterschriften 6,00 

 
4 

Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., die die Be-
hörde selbst hergestellt hat, je Urkunde                     zzgl. Her-
stellungskosten der Kopien 

 
6,00 

 
5 

Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., die die Be-
hörde nicht selbst hergestellt hat bei Urkunden, die aus 1 Seite 
bestehen 
für jede weitere Seite zusätzlich 

 
 

8,00 
2,00 

 

6 

Anfertigung von Fotokopien 
- die vom Kostenschuldner besonders beantragt oder 
- die aus vom Kostenschuldner zu vertretenden Gründen not-
wendig wurden 

DIN A4 sw 0,25 
DIN A4 bu 0,30 
DIN A3 sw 0,30 
DIN A 3 bu 0,35 

 

7 

Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf An-
schluss eines Grundstückes an die öffentliche Abwasseranlage 

Nach Zeitauf-
wand, s. Abs. 2; 

mind. 30,00 
 
8 

Abnahme einer Grundstücksentwässerungsanlage, falls in der 
Anschlussgenehmigung die Abnahme vorgeschrieben war 

Nach Zeitauf-
wand, s. Abs. 2; 

mind. 30,00 
 
9 

Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf Ein-
leitung von Abwasser oder Kondensaten in die öffentliche Ab-
wasseranlage 

Nach Zeitauf-
wand, s. Abs. 2; 

mind. 15,00 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 27.04.2017 

Seite: 8 

 
10 

Überwachung der Einleitung nichthäuslichen Abwassers in die 
öffentliche Abwasseranlage  
(die Kosten der Untersuchungsstelle sind als Auslagen neben 
dieser Gebühr zu erheben; s. § 9 Abs. 6 Entwässerungssatzung 
(EWS)) 

Nach Zeitauf-
wand, s. Abs. 2 

 
11 

Erteilung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen oder die 
Nichtausübung eines Vorkaufsrechts, für jedes Grundstück; 
mindestens je Grundstückskaufvertrag 

Je Grundstück 
5,00 €, mind.  

30,00 je Vertrag 
 

 
12 

Zustimmung zur Verlegung neuer und Änderung bereits vorhan-
dener Telekommunikationslinien gem. § 68 Abs. 3 Telekommu-
nikationsgesetz 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2 
 

13 
Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf Ertei-
lung einer Plakatierungserlaubnis 
 

25,00 

 
14 

Durchführung des jagdrechtlichen Vorverfahrens nach § 36 
HJagdG, die Gebühren können auch festgesetzt werden, wenn 
das Verfahren nicht zu Ende geführt worden ist (Auslagen, ins-
besondere Reisekosten und Gebühren der zum Schätzen be-
stellten Person, sind als Auslagen neben dieser Gebühr zu er-
heben) 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2 
 

 
15 

Entscheidungen über einen Widerspruch, soweit dieser erfolg-
los geblieben ist 
 
 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2 

 
16 

Zurücknahme eines Widerspruchs, bevor die Amtshandlung 
vollständig erbracht worden ist 
 
 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2 

17 Ersatz Hundesteuermarke 5,00 

 
18 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Wiederherstellung von öffentlichen Straßenflächen sowie 
sonstigen gemeindeeigenen öffentlichen Verkehrsflächen 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2, 
mind. 25,00 

 
19 

Überprüfung und Abnahme von Regenwasseranlagen 
(Zisternen) 

nach Zeitauf-
wand 

siehe Abs. 2, 
mind. 60,00 
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20 

Amtshandlungen nach dem Personenstandsgesetz (PStG)  
und der Personenstandsverordnung (PStV) 
Die Aufgaben des Standesamtes werden nach dem Hessischen 
Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz (PStG) von den 
Gemeinden als den für das Standesamtswesen zuständigen Be-
hörden zur Erfüllung nach Weisung  übertragen (§ 4 HGO).  
Die Amtshandlungen sind in dem Verwaltungskosten-verzeich-
nis (Abschnitt 6) zur Verwaltungskostenordnung für den Ge-
schäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (VwKo-
stO-MdIS) mit den Gebührensätzen aufgeführt. Die Gemeinden 
haben sich bei der Höhe der Gebühren grundsätzlich nach die-
sen Gebührensätzen zu richten.  
Nach § 5 Abs. 2 des v. g. Ausführungsgesetzes können die Ge-
meinden jedoch die Höhe der Gebühren für das Personen-
standswesen durch Verwaltungskostensatzung nach ihrem Ver-
waltungsaufwand festlegen und dabei in ihrer Gebührensatzung 
von der v. g. Verwaltungskostenordnung abweichen. Von dieser 
Ermächtigung hat die Marktgemeinde Hilders Gebrauch ge-
macht und die nachfolgenden Gebührentatbestände in diese 
Satzung aufgenommen: 
 

 

 Vornahme der Eheschließung nach § 14 PStG  
in den Amtsräumen  **) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten *) 
außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 
 
Vornahme der Eheschließung nach § 14 PStG 
außerhalb der Amtsräume  **) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten  
 
Mitwirkung bei der Begründung einer Lebenspartnersc haft 
in den Amtsräumen  **) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten *) 
außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 
 
Vornahme der Lebenspartnerschaft nach § 14 PStG 
außerhalb der Amtsräume  **) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten  
 
*) Allgemeine Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag: 
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 13:00 bis 17:00 Uhr 
 
**) Amtsräume:  Rathaus, Kirchstraße 2-6, 36115 Hilders 
 

 
 

50,00 
80,00 

 
 
 

70,00 
120,00 

 
 
 

50,00 
80,00 

 
 
 

70,00 
120,00 

 
(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser Satzung bestimmt ist oder 
wenn Wartezeiten über ¼ Stunde hinaus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat. 
   
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an der Amtshandlung oder Verwal-
tungstätigkeit direkt oder indirekt beteiligt waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer, Schreib-
kräfte) wird nicht gesondert berechnet. 
Anzusetzen sind auch der Zeitaufwand für die Vorbereitung und die Nachbereitung der eigentlichen 
Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungstätigkeit sowie etwaige Wegezeiten. 
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Die Gebühr nach Zeitaufwand für Beamtinnen und Beamte sowie für vergleichbare Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ergibt sich aus Anlage 1, Nrn. 1411 bis 1413 zur Allgemeinen Verwaltungs-
kostenordnung des Landes Hessen in der jeweils gültigen Fassung bei deren Einsatz zu den übli-
chen Dienstzeiten.  

 

Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag von 25 % auf diese Gebüh-
rensätze erhoben. 

 
(3) Für Tätigkeiten außerhalb des Verwaltungsgebäudes werden zusätzlich zu vorstehenden Ge-
bühren Auslagen nach dem Hessischen Reisekostengesetz erhoben. 

 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.06.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungskosten-sat-
zung der Marktgemeinde Hilders vom 12.09.2001 außer Kraft. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Hilders, den 24.05.2017 
 
 
Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders 
 
 
Hubert Blum, Bgm. 
 


